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§ 5: Grundkapital  

(5)  Der Vorstand ist gemäß § 169 AktG ermächtigt, innerhalb von 

fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden 

Satzungsänderung im Firmenbuch mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates das Grundkapital – allenfalls in mehreren 

Tranchen- um bis zu EUR 10.000.000,-- durch Ausgabe von bis 

zu 10.000.000 Stück neuen, auf Inhaber lautende 

stimmberechtigte Stückaktien in einer oder mehreren Tranchen 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und zwar auch im 

Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Absatz 6 AktG 

und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im 

Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. Der Vorstand 

wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn (i) 

die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere von 

Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer 

oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder von 

sonstigen Vermögensgegenständen (zB Patenten) erfolgt oder (ii) 

wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und wenn 

(5)  Der Vorstand ist gemäß § 169 AktG ermächtigt, innerhalb von 

fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden 

Satzungsänderung im Firmenbuch mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates das Grundkapital – allenfalls in mehreren 

Tranchen - um bis zu EUR 28.721.196,-- durch Ausgabe von bis 

zu 28.721.196 Stück neuen, auf Inhaber lautende 

stimmberechtigte Stückaktien in einer oder mehreren Tranchen 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und zwar auch im 

Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Absatz 6 AktG 

und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im 

Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. Der Vorstand 

wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn (i) 

die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere von 

Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer 

oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder von 

sonstigen Vermögensgegenständen (zB Patenten) erfolgt oder (ii) 

wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und in 
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die neuen Aktien einem oder mehreren institutionellen 

Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden 

und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 

insgesamt 10 % (zehn Prozent) des im Zeitpunkt der 

Satzungsänderung im Firmenbuch eingetragenen Grundkapitals 

der Gesellschaft nicht überschreiten (Bezugsrechtsausschluss). 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die 

sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital 

ergeben, zu beschließen (Genehmigtes Kapital 2017). 

 

Summe der rechnerisch auf die gegen Bareinlage unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien entfallende 

Anteil am Grundkapital der Gesellschaft die Grenze von 

insgesamt 10 % (zehn Prozent) des im Zeitpunkt der 

Satzungsänderung im Firmenbuch eingetragenen Grundkapitals 

der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 

nicht überschreitet oder (iii) zur Bedienung einer 

Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder (iv) für den Ausgleich 

von Spitzenbeträgen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, 

Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien 

aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen 

(Genehmigtes Kapital 2018) 

(6)  Der Vorstand ist gemäß § 169 AktG ermächtigt, innerhalb von 

fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden 

Satzungsänderung im Firmenbuch mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital – allenfalls in mehreren Tranchen 

– um bis zu EUR 18.115.600,00 durch Ausgabe von bis zu 

18.115.600 Stück neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte 

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage, allenfalls auch im 

Wege des mittelbaren Bezugsrechts durch ein Kreditinstitut 

gemäß § 153 Abs 6 AktG, zu erhöhen und den Ausgabekurs 

sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem 

Aufsichtsrat festzusetzen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 

der Aktionäre aus-zuschließen, wenn (i) die Kapitalerhöhung 

gegen Sacheinlagen insbesondere von Unternehmen, Betrieben, 

Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren 

Gesellschaften im In- oder Ausland oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen (zB Patenten) erfolgt oder (ii) wenn die 

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und wenn die neuen 

(6)  Das Grundkapital wird gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu 

EUR 10.000.000,-- durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 Stück 

neuen auf Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht 

(bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insofern durchgeführt, als Inhaber von auf der Grundlage des 

Hauptversammlungsbeschlusses vom 4. Juni 2018 ausgegebenen 

Wandelschuldverschreibungen von dem ihnen eingeräumten 

Umtausch- und/oder Bezugsrecht Gebrauch machen. Der 

Ausgabebetrag und das Umtausch- und/oder Bezugsverhältnis 

sind unter Berücksichtigung marktüblicher 

Berechnungsmethoden sowie des Kurses der Aktien der 

Gesellschaft zu ermitteln (Grundlagen der Berechnung des 

Ausgabebetrags); der Ausgabebetrag darf nicht unter dem 

anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen. Der Vorstand ist 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

(insbesondere Ausgabebetrag, Inhalt der Aktienrechte, Zeitpunkt 

der Dividendenberechtigung) festzulegen. Der Aufsichtsrat ist 
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Aktien einem oder mehreren institutionellen Investoren im 

Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden und die unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 

% (zehn Prozent) des im Zeitpunkt der Satzungsänderung im 

Firmenbuch eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht 

überschreiten (Bezugsrechtsausschluss). Der Aufsichtsrat wird 

ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe 

von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu 

beschließen. 

ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe 

von Aktien aus dem bedingten Kapital oder aufgrund des Ablaufs 

der Frist zur Ausnutzung des bedingten Kapitals ergeben, zu 

beschließen. (Bedingtes Kapital 2018). 

(8)  Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß § 159 Abs 2 Z 3 

AktG bedingt erhöht, und zwar in der Weise, dass das 

Grundkapital um bis zu EUR 2.580.000,00 durch Ausgabe von 

bis zu 2.580.000 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien 

erhöht wird, und zwar zum Zweck der Bedienung von 

Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2015 

(mit einer Laufzeit von fünf Jahren, sohin bis 2019) an 

Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands 

der Gesellschaft sowie mit ihr verbundener Unternehmen. Der 

Ausgabebetrag der Aktien beträgt 100 % des Börseschlusskurses 

am Tag der Einräumung der Option (Ausübungspreis der 

Aktienoptionen). Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die sich aus 

der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung ergebenden 

Änderungen der Satzung zu beschließen. 

(8)  Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß § 159 Abs 2 Z 3 

AktG bedingt erhöht, und zwar in der Weise, dass das 

Grundkapital um bis zu EUR 1.008.833 durch Ausgabe von bis 

zu 1.008.833 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien erhöht 

wird, und zwar zum Zweck der Bedienung von Aktienoptionen im 

Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2015 an Arbeitnehmer, 

leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der 

Gesellschaft sowie mit ihr verbundener Unternehmen. Der 

Ausgabebetrag der Aktien beträgt 100 % des Börseschlusskurses 

am Tag der Einräumung der Option (Ausübungspreis der 

Aktienoptionen). Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die sich aus 

der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung ergebenden 

Änderungen der Satzung zu beschließen. 

 

 

 

 

 

-  

(9)  Der Vorstand ist gemäß § 159 Abs 3 AktG ermächtigt, in der Zeit 

bis 5 Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung in das 

Firmenbuch für die Einräumung von Aktienoptionen an 

Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands 

der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens 

das Grundkapital in einer oder mehreren Tranchen mit 

Zustimmung des Aufsichtsrates bedingt um bis zu EUR 
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3.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 neuen, auf 

Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung 

ist zweckgebunden und darf nur so weit durchgeführt werden, als 

Inhaber von Optionen aus dem Aktienoptions-Programm der 

Gesellschaft diese ausüben. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 

Satzung gemäß § 145 AktG zum Zwecke der Anpassung des 

bedingten Kapitals in der Satzung an das tatsächlich bedingte 

Kapital zu ändern (Genehmigtes Bedingtes Kapital 2018). 

 

 


